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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1979

Norm

StGB §169 Abs2

Rechtssatz

Die Gefahr für das Eigentum eines Dritten im großen Ausmaß ist objektiv zu beurteilen und verlangt eine

Beeinträchtigung von sehr erheblichen Ausmaß.

Entscheidungstexte

10 Os 145/79

Entscheidungstext OGH 24.10.1979 10 Os 145/79

11 Os 60/03

Entscheidungstext OGH 27.05.2003 11 Os 60/03

Vgl; Beisatz: Eine solche Gefahr muss als nahe wahrscheinlich zu erwarten oder zu befürchten sein. (T1)
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